
689 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. G P. 

12. 6. 1962 

Regierungsvorlage 

Vertrag I Smlouva 
zwischen der Republik österreich und der mezi Rakouskou republikou a Ceskoslo
Tschechoslowakischen Sozialistischen Repu- venskou 0 socialistickou republikou 0 vza
blik über wechselseitigen rechtlichen Verkehr jemnem pravnim styku ve vecech obcansko
in bürgerlichen Rechtssachen, über Urkun- pdvnich,o listinach a 0 pdvnich informadch. 
denwesen und über Erteilung von Rechts-

auskünften. 

Der Bundespräs,j'dent der Republik österreich 
und der Präsident der Tschechoslo.wakischen So
zialistischen Republik sind übereingekommen, 
einen Vertrag über wechselseitigen ~echtlichen 
Verkehr in bürgerlichen Rechtssachen, über 
Urkundenwesen und 'über Erteilung von Rechts
auskünften abzuschließen und haben zu diesem 
Zweck. zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

Der Bundespräsident der 'Republik Österreich 

Spo.lko.vy president Rako.uske republiky a 
president Cesko.slo.venske socialisticke.republiky 
se do.ho.dli uzavfit Smlo.uvu 0. vzajemnem privnfm 
styku' ve vt;cech o.bcansko.privnich, ci listinach 
a 0. pravnkh info.rmacich a k to.mu ucelu jmeno.vali 
svymi zmo.cn~nci: 

Spolko.vy president Rako.uske republiky 
Herrn Dr. Heinrich Ca li c e, I' Dr Heinricha Calice, 
a. o. Gesandter u. bey. Minister, mimo.Hdneho. vyslance a zplno.mo.cn~neho. 

Der Präsident der Tschechoslo.wakischen Sozia-
listischen Republik, I 
Herrn Vaclav Da v i d, 
Minister für Auswärtige Angelegenheiten, 

ministra, . 

President Cesko.slo.venske so.cialisticke repu
bliky 
Vaclava Davida, 
ministra zahranicruch vt;ci, 

die nach Austausch ihrer in guter 'und gehöriger ktei'i vymt;nivse si sve plne mo.ci a shledavse 
Form befundenen Vollmachten folgendes ver-' je v do.bre a naleZite fo.rm~ se, do.hodli takto.: 
einbart l:aben: 

I. TEIL 1. CAST 

Rechtsschutz, Zustellung und Rechtshilfe m Pravnf ochrana, dorucovanf a pravnf pomoc 
bürgerlichen Rechtssachen v obcanskopravnfch vecech 

Rechtsschutz 

Artikel 1 

(1) Die Angehörigen des einen Vertragsstaates 
haben auf -dem Gebiet des anderen Vertrags
staates freien Zutritt zu den Gerichten und 
können vor diesen unter denselben Bedingungen 
wie Inländer auftreten. 

Privni o.chrana 

CIanek 1 

(1) Obcane jednoho. smluvniho. stitu maji na 
uzemf druheho. smluvniho. statu vo.lny pfistup 
k so.udum a mo.hou pfednimi vystupo.vat za 
stejnych podmfnek jako. vlastni o.beane. 

(2)Bie Bestimmungen dieses Vertrages über (2) Ustano.venf teto Smo.uvy 0. o.bcanech jed
die Angehörigen eines ,der Vertragsstaaten no.ho. ze smluvruch statu se vztahuji rovnt;z na 
beziehen sich auch auf juristische Personen ein- pravnicke o.so.by vcetnt; o.bchodnich spo.lecno.sd, 

", 
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schließlich Handelsgesellschaften, die nach der ktere byly zHzeny podle pravniho fadu jednoho 
Rechtsordnung des einen der Vertragsstaaten ze smluvnich statü a maji sidlo na jeho uzemi. 
errichtet worden sind und ihren Sitz auf dessen 
Gebiet haben. 

Prozeßkosten Naklady fizeni 

Artikel 2 CIanek 2 

(1) Treten Angehörige eines der Vertrags- (11 Obeanüm jednoho ze smluvnich statü, 
staaten, die in einem von ihnen ihren Wohnsitz, I kteH vystupuji pfed soudy druheho smluvniho 
gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz habe~, in dem statu jako zalobci (navrhovatele) nebo inter
anderen Vertragsstaat als Kläger (Antragsteller) venienti, a maji sve bydliSt~, pobyt nebo sidlo 
oder Intervenienten vor Gericht auf, so darf v jednom ze smluvnich statü, nelze uloziti slozeni 
ihnen wegen ihrer Eigenschaft als Ausländer oder hlobni jistoty pro naklady Hzeni z toho düvodu, 
wegen des Mangels eines Wohnsitzes, gewöhn- ze jsou cizinci nebo ze nemaji ve druhem smluv
lichen Aufenthaltes oder Sitzes im Inland eine nim St3.t~ bydlist~, pobyt nebo sidlo. 
Sich'erheitsleistung für die Prozeßkosten nicht 
auferlegt werden. 

(2) Soweit nach der Rechtsordnung? eines der 
Vertragsstaaten ein vorschußweiser Erlag zur 
Deckung von Gerichtsgebühren vorgesehen ist, 
gilt für diesen die Regel des Absatzes 1. 

(3) Soweit nach der Rechtsordnung eines der 
Vertragsstaaten die Zahlung ,einer Gerichtsgebühr 
für den Prozeß bei Einbringung der Klage (des 
Antrages) vorgesehen ist, muß für die Nach
bl'ingung dieser Gebühr einem Angehörigen des 
anderen Vertragsstaateseine Frist von mindestens 
einem Monat gewährt werden. 

(4) Der Erlag von Vorschüssen für Ver
gütungen' die von einer Partei zu tragen sind, 
darf Angehörigen des anderen Vertragsstaates 
nur unter denselben Voraussetzungen und in 
dem~elben Ausmaß W1e Inländern auferlegt 
werden. 

Artikel 3 

(1) In einem der beiden Vertragsstaaten 
ergangene rechtskräftige und vollstreckbare Ent
scheidungen, durch die der Kläger (Antragsteller) 
oder Intervenient, der gemäß Artikel 2 oder 
den im Staate der Klageerhebung geltenden 
Rechtsvorschriften von einer Sicherheitsleistung 
odler einem vor~ch,u:ßweisen Erlag befreit war, 
zum Ersatz der Prozeßkosten oder zur Zahlung 
von Gerichtsgebühren verpflichtet worden ist, 
sind auf Antrag im Gebiet des anderen Vertrags
staates zu vollstrecken. Der Antrag kann ent
weder unmittelbar bei dem Gericht, das für die 
Entscheidung über ihn zuständig ist, gestellt 
oder bei dem Gericht eingebracht werden, das 
in der Sache in erster Instanz entschieden hat. 

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten 
auch für die Entscheidungen, durch die die Höhe 
der Prozeßkosten oder der Gerichtsgebühren 
nachträgtich festgesetzt wir,d. 

(3) Der Antragsteller h;t vorzulegen: 

a) eine Ausfertigung des Spruches der Ent
scheidung mit Bestätigung der Rechtskraft 
und der Vollstreckbarkeit; 

(2) Pokud se vyzaduje podle. pravniho fadu 
jednoho ze smluvnich statü slozeni zalohy k 
uhrad~ soudnich poplatkü, platt ustanoveni 
odstavce 1. 

(3) Pokud se vyzaduje podle pravniho radu 
jednoho ze smluvnich statü zaplaceni soudniho 
poplatku pro Hzeni pb podani zaloby (navrhu), 
musi byt poskytnuta obcanu druheho smluvniho 
statu pro zaplaceni tohoto poplatku lhüta nej
men~ 1 mesic. 

(4) Obcanüm druheho smluvniho statu smi 
byt ulozeno slozeni zalohy pro naklady, ktere 
ma nesti jedna strana, jen za stejnych podminek 
a ve stejnem rozsahu jako vlastnim obcanüm. 

Clänek 3 

(1) Pravomocna a vykonatelna rozhodm.iti, 
vydana v jednom z obou smluvnich statü, 
kterymi bylo ulozeno zalobci (navrhovateli) nebo 
intervenientu osvobozenemu podle clan ku 2 
nebo podle pravnich pfedpisü platnych ve 
state, kde byla zaloba podana, od zalobni jistoty 
.nebo slozeni zalohy, zaplaceni nakladü Hzeni 
nebo soudnich poplatkü, jsou na navrh vyko
natelna na uzemi druheho smluvniho statu. 
Navrh muze byt podan pHmo u soudu, ktery je 
pHslustly pro rozhödnuti 0 nem, nebo u soudu, 
ktery ve veci rozhodl v prvni stolici. 

(2) Ustanoveni odstavce 1 plati take pro 
rozhodnuti, kterynll bude vyse nakladü Hzeni 
nebo soudnich poplatkü stanovena dodatecne. 

(3) Navrhovatel musi pfedloziti: 
a) vyhotoveni vyroku rozhodnuti opatfene 

dolozkou 0 pravni mo ci a v:ykonatelnosti; 
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b) eine übersetzung hievon in die Sprache des I 
Gerichtes,das zur Entscheidung über den 
Antrag zuständig ist; 

. c) im Falle der Einbringung des Antrages bei 
dem Gericht, das in erster Instanz ent
schieden hat, eine übersetzung hievon in 
die Sprache des Gerichtes, das zur 'Entschei
dung über den Antrag zuständig ist .. 

Für die übersetzungen gilt Artikel 17 Absatz 3. 
Wird der Antrag bei dem Gericht, das in erster 
Instanz entschieden hat, eingebracht, so ist er 
auf demselben Weg wie 'ein Rechtshilfeersuchen 
weiterzuleiten. 

(4) Die im Absatz 1 bezeichneten Entscheidun
gen der Gerichte des anderen Staates sind wie 
inländische Entscheidungen mit der Maßgabe zu 
vollstrecken, daß gegen die Entscheidung über 
den Exekutionsantrag ein Rechtsmittel vor
behalten bleiben muß. 

(,») Zu den Proz·eßkosten im Sinne des Ab
satzes 1 gehören auch die Kosten der Hestätigung 
der Rechtskraft und der Vollstreckbarkeit sowie 
der erforderlichen übersetzungen und Beglaubi
gungen. Diese Kosten sind auf Antrag von dem 
Gericht zu bestimmen, das über die Vollstreckung 
zu entscheiden hat. 

b) jeho pfeklad do razyka SQudu; ktery je 
pfislusny k r.ozhodnutf 0 navrhu; 

c) v pfipade pedani navrhu usoudu, ktery 
rozhodl v prvni stolici, tez jeho pfeklad 
do jazyka soudu, ktery jest pfislusny k 
rozhodnuti 0 navrhu. 

Pro preklady plati elinek 17 odstavec 3. Je-li 
navrh padan u soudu, ktery rozhodl v prvni 
stolici, bude odeslan stejnym zpusobem jako 
dozadani 0 privni pomoc; 

(1) Rozhodnuti soudü druheho statu uvedena 
v odstavci·- I budou vykonana jako tuzemska 
rozhodnuti s tim, ze proti rozhodnuti 0 mivrhu 
na exekuci je pHpustny opravny prostredek. 

(5) K nakladum fizeni ve smyslu odstavce 1 
patH take nakJady za vydani dolozky 0 privni 
moci a vykonatelnosti, jikoz i za pozadovane 
preklady a overeni. Tyto naklady urei na navrh 
ten soud, ktery rozhoduje 0 vykonu. 

Begünstigungen, die im Hinbli,ck Vyhody poskytovane se zretelem na 
auf Einkommens- und Vermögens- majetkove pomery (pravo chudych). 
ve r h ä I t n iss e g e w ä h r t wer den (A r-

m en r e c h t) 

Artikel 4 Clanek 4 

(1) Die Angehörigen eines der Vertragsstaaten 
werden vor den Gerichten des anderen Ver
tragsstaates zu den Begünstigungen, die im 
Hinblick auf Einkommens- und Vermögens
verhältnisse gewährt werden (Armenrecht), unter 
denselben Voraussetzungen und in -demselben 
Ausmaß wie Inländer zugelassen . 

(1) Obeane jednoho ze smluvnich stitü poZivaji 
pred soudy druheho sm1uvniho statu v}'hod 
poskytovanych se zrete1em na majetkove pom~ry 
(pravo chudych) za stejnych podminek a ve 
steinern rozsahu i~ko vlastni obeane. 

. (2) pie im A?~atz.1 genannten Be~ünstigun~en" (2) Vyhodyuvedene vodstavci 1, ktere pfisluseji 
dIe emer Parte1 m emem Verfahren m dememen ueastnikovi v soudnim fizeni v jednom smluvnim 
Vertragsstaat zukommen, erstrecken. sich auf aUe state, se vztahujitake na vsechny procesni 
Prozeßhandlungen, die in dieser Sache im anderen ukony, ktere budou provedeny v teze veci ve 
Vertragsstaat vorg'enommen werden. Diese Be- druhem smluvnim state. Tyto vyhody se vztahujf 
günstigungen erstrecken sich auch auf Exekutions- tez na _ exekucni Hzeni 0 vymahani nakladü 
v.erfahren zur H.ereinbringung von Kosten (Ar- (clanek 3) pokud platt pro toto exekueni fizeni 
tlkel 3), sofern eme solche Erstreckung nach dem podle prava statu, ve kterern ma byt exekuce 
Recht des Staates, in dem die Exekution durch- provedena. 
zuführen ist, für Exekutionsverfahren vorgesehen 
ist. 

Artikel 5 

(1) Das Zeugnis Zur Erlangung der im Ar
tikel 4 Absatz 1 bt:zeichneten B-egünstigungen ist 
von der zuständigen Behörde des V ertragsstaa tes 
auszustellen, auf dessen Gebiet der AntragstelLer 
seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder 
.sitz hat. 

6S9 Jer B~i!agen 

Clanek 5 

(1) Potvrzeni kdosazeni vyhod uvedenych 
v elanku 4, odstavci 1, budou vystavena pHslusnymi 
ufady smluvniho stitu, najehoz uzemi ma 
navrhovatelsve bydliste, pobyt nebo sidlo. 

2 
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(2) Hat der Antragstel1er keinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet eines der. 
Vertragsstaaten, so kann die zuständige diplo
matische oder konsularische Vertretungsbehörde 
des Staates, dessen Angehöriger der Antragsteller 
ist, das Zeugnis ausstellen. DiJese Bestimmung 
schließt nicht aus, daß die im Artikel 4 Absatz 1 
bezeichneten Begünstigungen auf Grund eines 
von den Behörden des Staates, in dem der 
AntragsteHer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, ausgestellten Zeugnisses gewährt 
werden. 

Artikel 6 

Das Gericht, das über den Antrag auf Bewilli
gung der im Artikel 4 Absatz 1 bezeichneten 
Begünstigung.en zu entscheiden hat, behält in den 
Grenzen seiner Amtsbefugnisse das Recht, das 
ihm vorgelegte Zeugnis zu prüfen. 

Artikel 7 

(1) Will em Angehöriger eines der beiden 
Vertragsstaaten, der seinen Wohnsitz, gewöhn
lichen Aufenthalt oder Sitz in einem dieser 
Staaten hat, vor einem Gericht des anderen 
Vertragsstaates von den im Artikel 4 Absatz 1 
genannten Begünstigungen Gebrauch machen, 
so karun er den erutsprechenden Antrag bei dem 
nach seinem Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt 
oder Sitz zustäridigen Bezirksgericht zu Protokoll 
geben. 

(2) Diesem Antrag sind das im Artikel 5 
genannte Zeugnis und .erforderlichenfalls eine 
Darstellung des Sachverhaltes anzuschließen. 

(3) Der Antrag samt Unterlagen ist auf dem 
im Artikel 9 bezeichneten Weg weiterzuleiten. 

(4) Der Antrag ist ohne Rücksicht darauf zu 
behandeln, daß er n~cht in der Sprache des Ge
richtes, das über ihn zu entscheiden hat, abgefaßt 
ist. Für die allenfalls erforderlich'en übersetzun
gen ha.ben die Behörden des Staa'lCes zu sorgen, 
dessen Gerich,t in der Sache zu entscheiden hat. 

(5) Das zur Entscheidung über den Antrag 
zuständige Gericht hat im Falle der Bewilligung 
der Begünstigungen von Amts wegen einen Ver
treter für den Antragsteller zu bestellen. 

Gemeinsame Bestimmungen für 
Zustellung und Rechtshilfe 

Artikel 8 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, durch 
ihre Gerichte auf Ersuchen einander in bürger
lichen Rechtssachen einschließlich Sachen des 
Familienr·echtes Rechtshilfe zu leisten und Zu
stellungen durchzuführen. 

(2) In den im Absatz 1 ange{ührten An
gelegenheiten haben die Gerichte auch Ver
waltungsbehörden, soweit diese für solche 

(2) Jestlize navrhovatel nema hydliste ani 
pobyt aa uzemi' zadneho ze smluvnich statu, 
muze toto potvrzeni vystavit pHslusny diploma
ticky neho konzularni zastupitelsky urad statu, 
jehoz obcanem je navrhovatel. Toto ustanoveni 
nevylucuje poskytnuti vyhod' uvedenych v 
clanku 4, odstavec 1, na zaklade potvrzeni 
vydaneho Ufadem statu, ve kteremma navrhovatel 
sve bydliste nebo pobyt. 

Clanek 6 

Soud, ktery rozhoduje 0 navrhu na povoleni 
vyhod uvedenych v clan ku 4, odstavci 1, ma 
pravo v mezich sveho Ufedniho opravneni 
prezkoumat predlozene potvrzeni. 

Clanek 7 

(1) Chce-li obcan jednoho' z obou smluvruch 
statu majici bydliste, pobyt nebo sidlo v jednom 
z techto statu pouzit pied soudem druheho 
smluvniho statu vyhod uvedenych v cllinku 4, 
odstavci 1, muze podat navrh na pfiznani techto 
vyhod do protokolu u okresruho soudu pfi
slusneho podle jeho bydliste, pobytu nebo sidla. 

(2) K tomuto navrhu se pfipoji potvrzeni 
uvedene v clanku 5 a pHpadne vyliceni podstaty 
veci. 

(3) Navrh i s doklady bude odeslan zpusobem 
uvedenym v clanku 9. 

(4) Navrh bude projednan bez ohledu na to, 
ze neni sepsan v jazyce soudu, ktery 0 nem 
rozhoduje. Preklady, kterych bude po .. pHpade 
zapotfebi, opatH organy statu, jehoz soud ve 
veci rozhuduje. 

(5) Soud pHslusny k rozhodnuti 0 navrhu urö 
navrhovateli v pHpade, ze vyhody povoli, 
z Ufedni moci zastupce. 

Spolecna ustanoveni 0 dorucovani a pravni 
pomod 

CIanek 8 

(1) Smluvni staty se zavazuji, ze jejich soudy 
si budou vzajemne na dozadaru poskytovat 
pravni pomoc a provadet dorucovani ve vecech 
obcanskopravnich, jakoz i ve vecech rodinneho 
prava. 

(2) Soudy poskytuji pravni pomoc a provadeji 
dorucovani ve vecech uvedenech v odstavci '1 
take na dozadani spravnich ilfadü, pokud jsou 
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Angelegenheiten zuständig sind, auf Ersuchen 
Rechtshilfe zu leisten und Zustellungen durch
zuführen. Die Bestimmungen über Zustellung 
und Rechtshilfe, die sich auf Ersuchen von 
Gerichten beziehen, sind auf Ersuch·en der 
genannten Verwaltungsbehörden sinngemäß an
zuwenden. 

Artikel 9 

Die Gerichte der beiden Vertragsstaaten ver
kehren in Angelegenheiten der Zustellung und 
der Rechtshilfe miteinander im Weg der beider
seitigen Justizministerien, soweit In diesem 
Vertrag nichts anderes bestimmt ist. 

Artikel 10 

Die Gerichte können sich bei Ersuchen um 
Zustellung oder Rechtshilfe der eigenen Sprache 
bedienen. Die Ersuchschreiben sind mit dem 
amtlichen Siegel zu versehen; sie bedürfen keiner 
Beglaubigung. 

Artikel 11 

Das Ersuchschreiben hat folgende Angaben zu' 
enthalten: . 

a) die Bezeichnung der Sache, auf die sich das 
Ersuchen bezieht; 

b) die Bezeichnung der Beteiligten mit Vor
,und Zunamen, Beruf, Wohn- oder Auf
enthaltsort, bei juristischen Personen 
Namen und Sitz; 

c) gegebenenfalls Vor- und Zunamen so~ie 
Anschrift ihrer Vertreter; 

-cl) die erforderlich·en Angaben über den 
Gegenstand ,des Ersuchens, insbesondere 
bei Zustellersuchen die Anschri,ft des 
Empfängers und die Art des zuzustellenden 
Schriftstückes, bei Rechtshilfeersuchen ins
besondere die Umstände, über die ein 
Beweis erhoben werden soll, gegebenenfalls 
auch Fragen, die an die zu vernehmenden 
Personen gerichtet werden sollen. 

Artikel 12 

Die Erledigung der Ersuchschreiben einschließ
lich der hiebei zu verwendenden Sprache richtet 
sich nach den Rechtsvorschriften des Vertrags
staates, dem das ersuchte Gericht angehört. 
Dieses Gericht hat jedoch bestimmt bezeichnete 
Verfahrensvorschriften des anderen Vertrags
staates anzuwenden, wenn hierum ersucht worden 
ist und die Anwendung dieser Vorschriften nicht 
Grundsätzen der Gesetzgebung des Staates 
widerspricht, dem es angehört. 

Artikel 13 

5 

pro tyto veci prislusne. Ustanoveni 0 dorucovani 
a 0 privni pomoci, kteta se vztahuji na dozadani 
soudü, se uzije obdobne i na dozadani uvedenych 
sprivnich uradü. 

Clänek 9 

Soudy obou smluvnich statü se navzajem 
stykaji pE dorucovani a poskytovanf pravni 
pomoci prostrednictvim svych ministerstev 
spravedlnosti, pokud neni v t6to Smlouve 
stanoveno ne co jineho. 

Clänek 10 

Soudy mohou uzivati pE dozadani 0 dorucenf 
nebo poskytnuti pravni pomoci vlastnfho jazyka. 
Dozadani je treba opatfiti urednf peceti; 
nepotrebujf zadneho overeni. 

tlänek 11 

Dozadanf obsahuje tyto udaje: 

a) oznaceni veci, ktert~ se dozadanf trH; 

b) jmeno a pIijmeni ucastnikü, povolanf, 
bydliste nebo pobyt, u pravnickych osob 
nazev a sidlo; 

c) jmena, prijmeni a adresy jejich zastupcü, 
jestlize byli zHzeni; 

d) potl'ebne udaje 0 predmetu dozadani, pH 
dozadanf 0 dorucenf zejmena adresu 
prijemce a oznaceni pisemnosti, ktera ma 
byt dorucena, ph dozadanf 0 pravnf pomoc 
zejmena okolnosti, 0 nichZ ma byt proveden 
dükaz, po pripade take otazky, ktere maji 
byt kladeny osobam, 0 jejichZ vyslech se 
zada. 

tlänek 12 

Vyrizeni dozadanf vcetne jazyka,' ktereho se 
pE tom pouzije, se spravuje pravnimi predpisy 
smluvniho statu, jehoz soud je dozadan. Tento 
soud vsak pouZije vyslovne oznacenych predpisu 
druheho smluvniho statuo rizenf, jestliZe byl 
o to pozadan a jestlize pouziti techto predpisü 
neodporuje zasadam pravniho Hdu statu, jehoz 
soud byl dozadan. 

tlänek 13 

(1) Ist die Anschrift einer Person, die ver-tl) Jestlize adresa osoby, kteri ma byt 
nommen oder der ein Schriftstück zugestellt vyslechnuta nebo jiz ma byt dorucena pisemnost, 
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werden soll, nicht genau angegeben oder stellt 
sie sich als unrichtig heraus, so hat das ersuchte 
Gericht nach Möglichkeit die richtige Anschrift 
festzustellen. 

(2) Ist das ersuchte Gericht für die Erledigung 
des Ersuchensmcht zuständig, so hat es das 
Ersuchschreiben an das zuständige Gericht 
weiterzuleiten, wenn dieses im Inland gelegen 
ist. Hievon hat das ersuchte Gericht das 
ersuchende Gericht unmittelbar durch die Post 
zu V'erständigen. 

(3) Das ersuchte Gericht hat auf Verlangen des 
ersuchenden Gerichtes dieses rechtzeitig von Ort 
und, Zeit der durchzuführenden Rechtshilfe
handlung unmittelbar ,durch die Post mit ein
geschriebenem Brief zu verständigen. 

Artikel 14 

je uvedena nespravne nebo nepresne, zjisti 
doHdany soud podle moznosti spravnou adresu. 

(2) Neni-li dozadany soud pro vyHzeni dozadani 
pHslusny, postoupi dozadaru pHsldnemu soudu, 
je-li tento soud v temze state. Dozadany soud 
o tom vyrozumf primo postou soud doZadujici. 

(3) Dozadany soud sdeli veas dOZadujicimu 
soudu na jeho zadost doporueenym dopisem 
primo postou misto a eas, kdy dozadani 0 pravru 
pomoe vyHdi. 

Chinek 14 

In Fällen, in denen dem Ersuchen nicht ent-I V pripadeeh, ve kteryeh dozadani nebude 
sprachen werden konnte, sind di.e Akten zuruck- moei byti vyrizeno, budou spisy vrieeny a 
zusenden und ·die Gründe mitzuteilen, aus denen sdeleny duvody, pro ktere dozadani nemohlo 
,das Ersuchen undurchführbar war oder die Er- byt provedeno nebo pro ktere jeho vyHzeni 
ledigung abgelehnt wurde. bylo odmitnuto. 

Artikel 15 

(1) Die aus Anlaß der Erledigung ellles Er
such,ens entstandenen' Kosten werden mit Aus
nahme der an Sachverständige bezahlten Ver
gütungen im Verhältnis zwischen den Vertrags
staaten nicht ersetzt. 

(2) Die Höhe und die Art der gemäß Absatz 1 
nicht zu ersetzenden Kosten sind dem ersuchen
den Gericht bekanntzugeben. 

(3) Die Durchführung eines Sachverständigen
beweises darf vom Erlag eines Vorschusses 'beim 
ersuchten Gericht Il!ur dann abhängig gema,cht 
werden, wenn di'e Vergütung des Sa·chverstän
digen von ei,ner Panci zu tragen ist, die ihren 
Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz in 
dem Staat hat, dem das ersuchte Gericht angehört. 

Artikel 16 

Die Durchführung eines Ersuchens darf nur 
abgelehnt wer,den, wenn der Staat, an dessen 
Gericht das Ersuchen gerichtet wird, der Ansicht 
ist, daß der Durchführung des Ersuchens die 
öffentliche Ordnung entgegensteht. 

Besondere Bestimmungen für 
Z u s t eIl u n g en 

Artikel 17 

Clanek 15 

(1) Mezi smluvnimi staty nebudou hrazeny 
naklady, ktere vznikly pfi vyi:izeni dozadani, 
s vyjimkou odmen vyplacenyeh znalcum. 

(2) V ysi nakladu, ktera se podle odstavee 
nehradi; je treba sdelit dOZadujicimu soudu 
tim, 0 jake naklady jde. 

(3) Provedeni znaleekeho dukazu muze byt 
uCineno zavislym na slozeni zilohy u dozadaneho 
soudu pouze tehdy, jestlize znaleene ma hradit 
ueastnik, jehoz bydliste, pobyt nebo sidlo je ve 
state, jehoz soud byl dozadan .. 

Clanek 16 

VyHzeni doHdani muze byt odmitnuto pouze 
tehdy, jestlize podle nazoru statu, jehoz soud 
byl dozadan, odporuje vyi:izeru dozadani 
verejnemu poradku. 

Zvlastni ustanoveni 0 doprueovani' 

Clanek 17 

(1) Sind die zuzustellenden Sch,riftstücke in der . (1) Dozadany soud doruei pisemnosti podle 
svyeh pravnich pfedpisu, jestlize jsou sepsany 
v jeho jazyee nebo je-li k nim pfipojen preklad 
do jeho jazyka; Clanek 12 neni tim doteen. 

Sprache des ersuchten Gerichtes abgefaßt oder 
ist ihnen eine übersetzung in diese Sprache bei
gefügt, so hat das ersuchte Gericht die Zustellung 
unter Anwend'ung seiner Rechtsvorschriften 
durchzuführen; Artikel, 12 bleibt unberührt. 
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(2) In anderen Fällen als den im Absatz 1· be
zeichneten sind die Schriftstücke dem Empfänger 
nur zuzustellen, wenn dieser sie freiwillig ent
gegennimmt. 

(3) Die im Absatz 1 bezeichnete übersetzung 
muß entweder amtlich hergestellt oder von einem 
Dolmetsch, der in einem der heiden Vertrags
staaten amtlich bestellt ist, als richtig bestätigt 
sein; die Unterschrift des Dolmetschers bedarf 
keiner Beglaubigung. 

Artikel 18 

Die Zustellung wird entweder durch einen 
Zustellausweis, der vom ersuchenden Gericht 
übersendet wurde oder vom ersuchten Gericht 
beigesteIlt wird, oder durch ein von diesem auf
genommenes Protokoll nachgewiesen. Der Zu
stellausweis und das Protokoll sind mit der 
Unterschrift des Zustellorganes, dem Gerichts
siegel und der Unterschrift der Person, die das 
Schriftstück übernommen hat, gegebenenfalls mit 
einem Vermerk über die sonstige Form der Zu
stellung, zu versehen; die Art des zugestellten 
Geschäftsstückes, dessen Aktenzeichen, das er
suchende Gericht, die Form und der Tag der 
Zustellung müssen sich aus dem ZusteHausweis 
oder dem Protokoll ergeben. 

7 

(2) Vostatnich ptipadech, ktere nejsoU'uvedeny 
v odstavd 1, doruei se pisemnosti ptijemd 
pouze tehdy, jestlize je dobrovolne pfevezme. 

(3) Preklad uvedeny v odstavci 1 musi byt 
bua vyhotoven Medne nebo jeho sprivnost 
potvrzena tlumoenikem, ktery byl Medne 
ustanoven v jednom z obou smluvnich statü; 
podpis tlumoenika nemusi byt overen. 

Clanek 18. 

Dorueeni bude potvrzeno bua doruenym 
listem, ktery byl zaslan dozadujidm soudem 
nebo ktery ptipojil dozadany soud, anebo 
protokolem sepsanym timto soudem. Dorueny 
list a proto~ol bude opatfen podpisem dorueuji
dho organu, soudni peeeti a podpisem osoby, 
ktera pisemnost prevzala, po pHpade poznamkou 
o jinem zpusobu dorueeni; z dorueneho listu 
a z protokolu must byt patmo oznaeeni dorueo
vane pisemnosti, jeji jednad eislo, dOZadujid 
soud, zpüsob a den dorueeni. 

Besondere Be·stimmu·rugen für die Zvlastni ustanoveni 0 pravni pomoci 
Rechtshilfe 

Artikel 19 

Wenn um die Vernehmung einer Partei er
sucht wird, ist das ersuchte Gericht nicht ver
pflichtet, Zwangsmittel anzuwenden, um die 
Partei zum Erscheinen bei Gericht zu veranlassen. 

Clanek 19 

Jestlize se Hda 0 vyslech ucastnika sporu, 
neni doHdany soud povinen pouZit donucovadch 
prostredku k tomu, aby se tento tieastnik k 
soudu dostavil. 

Rechte der diplomatischen und Opravneni diplomatickych a konzular-
konsularischen Vertretungsbe- nich zastupitelskych tifadü 

hörden 

Artikel 20 

Durch die Bestimmungen dieses Vertrages wird 
die Berechtigung der diplomatischen und konsu
larischen Vertretungsbehörden der bei den Ver
tragsstaaten, auch auf den rm Vertrag behandiel
ten Gebieten Ve'rbindung mit den Angehörig.en 
ihres Staates - soweit es sich nicht um Doppel
bürger handelt - zu halten, nicht berührt; doch 
dürfen Zwangsmittel hiebeti weder angedroht 
noch angewendet werden. 

11. TEIL 

Urkundenwesen 

Artikel 21 

Clanek 20 

Ustanovenimi teto Smlouvy neni doteeno 
orpavneni diplomatickych a konzularnich 
zastupitelskych obou smluvnich statu stykati 
se s obeanysveho statu take ve vecech upravenych 
touto Srnlouvou, pokud nejde 0 osoby s dvojim 
statnim obeanstvim; pfi tom vsak nesmi byt 
vyhrozovano donucovacimi prostfedky ani jich 
nesmi byt pouzito. 

11. CAST 
Ustanovenf 0 listinach 

Clanek 21 

(1) Die von einem Gericht oder einer Verwal- (1) Verejne listiny vydane soudem nebo 
tungsbehörde eines der Vertragsstaaten ausgestell- spravnim uradem jednoho ze srnluvnich stitu 
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ten öffentlichen Urkunden, die mit der amtlichen 
Unterschrift und dem amtlichen Siegel versehen 
sind, genießen auch vor den Gerichten und den 
Verwaltungs behörden des anderen Vertrags
staates die Beweiskraft öffenclicher Urkunden. 
Dies gilt auch für andere inländische Urkunden, 
denen nach den Rechtsvorschriften des Vertrags
staates, in dem sie ausgestellt wurden, die Beweis
kraft öffentlicher Urkunden zukommt. . 

(2) Diese Beweiskraft kommt auch der Bestäti
gung der Echtheit der Unterschrift auf einer 
Privaturkunde Zl,l, die von einem Gericht, einer 
Verwaltungsbehörde oder von einem österreich i
schen öffentlichen Notar der Privaturkunde bei
gesetzt worden ist. 

Artikel 22 

Die im Artikel 21 Absatz 1 bezeichneten Ur
kunden einschließlich der Bestätigungen der Echt
heit einer Unterschrift, die mit der amtlichen 
Unterschrift und dem amtlichen Siegel des Ge
richtes, der Verwaltungsbehörde oder der die 
Urkunde ausstellenden Person versehen sind, 
bedürfen zum Gebrauch vor den Gerichten und 
den Verwaltungs behörden des anderen Vertrags
staates keiner weiteren Beglaubigung. 

Artikel 23 

(1) Beide Vertragsstaaten übermitteln einander 
abgaben- und kostenfrei Personenstandsurkun
den, die Geburten, Eheschließungen und Sterbe
fälle von Angehörigen des anderen Vertrags
staates betreffen, sofern diese Personenstandsfälle 
nach dem Tag des Inkrafttretens dieses Vertrages 
beurkundet worden sind. 

(2) Wenn nach dem Tag des Inkrafttretens 
dieses Vertrages. ein Randvermerk zu der Beur
kundung einer Geburt, einer Eheschließung oder 
eines Sterbefalles eingetragen wird, so ist im 
Sinne des Absatzes leine vollständige Ab~chrift 
der ursprünglichen Eintragung und des Rand
vermerkes zu übermitteln. 

opatrene urednfm podpisem a urednfm razftkem 
pozivajf take pred soudy a spravnfmi urady 
druheho smluvnfho statu dükaznf moci verejnych 
listin. To plati take pro jine tuzemske listiny, 
ktere maji podle pravnich predpisü smluvniho 
statu, ve kterem byly vydany, dükazni moc 
verejnych listin. 

(2) Tuto dükazni moc ma. take oyerovad 
dolozka, kterou soud, spravni urad nebo rakousky 
vefejny norar ovefil pravost podpisu na soukrome 
listine. 

Clänek 22 

Listiny uvedene v clanku 21, odstavci 1, 
jakoz i dolozky overujici pravost podpisu, 
ktere jsou opatfeny urednim podpisem a urednim 
razitkem soudu, spravniho uradu nebo osoby, 
ktera listinu vystavila, nemuseji byt pro pouziti 
pred soudy nebo spravnimi urady druheho 
smluvnfho sratu dale overovany. 

Clänek 23 

(1) Oha smluvni staty si budou bezplatne 
zasilat matrienf doklady tykajici se narozeni, 
uzavreni manzelstvi a umrti obcanü dtuheho 
smluvniho statu, pokud zapisy byly uCineny po 
dni nabyti ueinnosti teto· Smlouvy. 

(2) Jestlize po dni nabyti uCinnosti teto 
Smlouvy byl proveden dodatecny zapis do 
matriky narozenf, manzelstvi nebo umrti, hude 
ve smyslu odstavce 1 zaslan uplny vypis püvod
nfho i dodateeneho zapisu. 

(3) Sterbeurkunden werden umgehend, die (3) Ümrtni listr se zasilaji ihned, ostatni listy 
übrigen Urkunden gesammelt vier~eljährlich spoleene jednou za etvrt roku. 
übermi ttel t. 

Artikel 24 

Auf Ersuchen einer Behörde des einen Ver
tragsstaates hat die zuständige Behörde des an
deren Vertragsstaates abgaben- und kostenfrei 
Auszüge und amtliche Abschriften aus Personen
standsbüchern sowie Ausfertigungen gerichtlicher 
Entscheidungen in Personenstandsfällen zum 
amtlichen Gebrauch auszustellen und zu über
senden. In dem Ersuchen muß das öffentliche 
Interesse hinreichend bezeichnet sein. 

Clänek 24 

Na zadost ufadu jednoho smluvniho statu 
vyhotovi a zasle pHslusny urad druheho smluv
niho statu pro uredni, potfebu bezplatne vypisy, 
jakoz i uredni opisy z mattiky nebo vyhotoveni 
soudniho . rozhodnuti tykajfdho se osobniho 
stayu. Zadost musi byt dostateene zdüvodnena 
verejnym zajmem. 
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Artikel" 25 

Bei d"er übermittlu~g von Urkunden gemäß 
Artikd 23 sowie bei Ersuchen gemäß Artikel 24 
und deren Erledigung ist der diplomatische oder 
konsularische Weg einzuhalten; der Anschluß 
von übersetzungen ist ni~t erforderlich. 

Artikel 26 

Das nach -den Rechtsvorschriften eines der 
beiden Vertragsstaaten -bestehende Erfordernis 
der Bescheinigung der Zuständigkeit der Behörde, 
die ein Ehefähigkeitszeugnis auszustellen hat, ent
fällt im Verhältnis zwischen den Vertragsstaaten. 

III. TEIL 

Rechtsauskünfte 

Artikel 27 

Das Bundesministerium für Justiz der Republik 
österreich und das Justizministerium der Tsche
choslowakischen Sozialistis·chen Republik werden 
einander auf Ersuchen Auskünfte über' Rechts
vorschriften! erteilen, die in ihrem Staat in Kraft 
stehen oder gestanden sind. 

IV. TEIL 

Allgemeine und Schlußbestimmungen 

Artikel 28 

Die Bestlmmungen der Teile I und II dieses 
Vertrages, die die Gerichte betreffen, sind auch 
auf tschechoslowaki~che Staatsnotariate anzuwen
den, soweit es sich um Angelegenheiten handelt, 
die in der Republik österreich in den Bereich 
der Gerichtsbarkeit fallen. 

Artikel 29 

9 

Clänek 25 

Zasilani listin podle clanku 23, jakoz i zadosd 
podle clanku 24 a jejich vyHzeni se deje diplo
matickou nebo konzularni cestou; pfeklady neni 
tfeba pfipojovat. 

Clänek 26 

V pomeru mezi smluvnimi staty neni zapotfebi 
potvrzeni vyzadovaneho pravnimi predpisy jed
noho ze smluvnkh statu 0 pi:islusnosti Ufadu, 
ktery vydal osvedceni 0 zpüsobilosti k uzavreni 
manzelstvi. 

IH. CAST 

Inf~rmace 0 pravnim Hdu 

Clänek 27 

Spolkove ministerstvo spravedlnosti Rakouske 
republiky a ministerstvo spravedlnosti Cesko
slovenske socialisticke republiky si budou 
vzajemne na pozadani poskytovat informace 0 

pravnkh predpisech, ktere plati nebo platily v 
jejich state. 

IV. CAST 

Spolecna a zaverecna- ustanovent 
Clänek 28 

Ustanoveni I. a II. casti teto Smlouvy, ktera 
se tykaji soudü, se pouZije take na ceskoslovenska 
statni notarstvi pokud jde 0 veci, ktere naleZeji 
v Rakouske republice do pusobnosti soudu. 

Clänek 29 

Dieser Vertrag bedarf der Ratifizierung; die Tato Smlouva bude ratifikovana; ratifikacni 
Ratifikationsurkunden werden so bald wie mög- listiny budou co nejdl':ive vymeneny ve Vidni. 
lich in Wien ausgetauscht. 

Artikel 30 

(1) Dieser Vertrag tritt 60 Tage nach dem 
Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft. 

(2) Der Vertrag ist für die Dauer von fünf 
Jahren abgeschlossen und bleibt weiter in Kraft, 
sofern nicht einer der Vertragsstaaten sechs Mo
nate vor Ablauf der fünf Jahre dem anderen 
Vertragsstaat mitteilt, daß er den Vertrag auf
kündige. 

(3) Wurde der Vertrag nicht gemäß Absatz 2 
gekündigt, so bleibt er auf unbestimmte Zeit in 
Kraft, sofern nicht einer der Vertragsstaaten dem 
anderen Vertragsstaat mitteilt, daß er den Ver
trag aufkündige; in diesem Fall bleibt er noch ein 
Jahr nach Aufkündigung in Kraft. 

CIänek 30 

(1) Tato Smlouva nabyva ucinnosti 60 dnipo 
vymene ratifikacnich lisdn. 

(2) Smlouva je uzavrena· na dobu 5 let a plad 
dale, pokud jeden ze smluvnich statü neoznaml 
druhemu· smluvnimu statu 6 meskü pied uply
nutim techto peti let, ze Smlouvu vypovida. 

(3) Nebude-li Smlouva podle odstavce 2 vypo
vezena, platt dal~ na neurCitou dobu, pokud jeden 
ze smluvnich statu neoznaml druhemu smluv
nimu statu, ze Smlouvu vypovida; v tomto 
pfipade plati Smlouva jdte jeden rok po vypovedi. 
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Zu Urkund dessen ha.ben die Bevollmächtigten 
,der· beiden Vertragsstaaten. diesen Vertrag unter
zeichnet und mit ihren Siegeln versehen. 

Ausgefertigt in Prag, am 10; November 1961 
in doppelter Urschrift in deutscher und tschechi
scher Sprache, wobei beide Texte authentisch 
sind. . 

,Für die Republik tlsterreich 

Cali~e 

Für die Tschechoslowakische Sozialistische 
Repuhlik 

V. David 

SchlußprotokoII 

Bei der Fertigung des heute zwischen der Re
publik österreich und' der Tsch'echoslowakischen 
Sozialistischen Republik abgeschlossenen Ver
.trages über wechselseitigen rechtlichen Verkehr 
in bürgerlichen Rechtssachen, über Urkunden
wesen und über Erteilung von Rechtsauskünften 
besteht Einverständnis über folgende Punkte: 

1. In der Republik Österreich sind öffentliche 
Personenstandsurkunden auch die von den zu
ständigen konfessionellen Organen der gesetz
lich anerkannten Kirchen und ReligionsgesdI
schaften ausgestellten Heiratsurkunden betref
fend Ehen, die vor ihnen vor dem 1. August 1938 
geschlossen worden sind, sowie Geburtsurkunden 
(Geburtsbescheinigungen) und Sterbeurkunden, 
wenn Geburt oder Tod vor dem 1. Jänner 1939 
beurkundet worden ist. Das Bundesministerium 
für Auswärtige Angelegenheiten der Republik 
österreich wird dem Ministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten der Tschechoslowakischen Sozia
Jistischen Republik ein Verzeichnis dieser Kirchen 
und Religionsgesellschaften binnen drei Monat~n 
vom Tag des Inkrafttretens dieses Vertrages an 
übermitteln. 

In der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
Republik sind öffentlichePersonenstandsurkun
den auch die von den zuständigen konfessionellen 
Organen vor dem 1. Jänner 1950 ausgestellten 
Auszüge aus ihren Matrikelbüchern. Das Mini
.sterium für Auswärtige Angelegenheiten der 
Tsche9toslowakischen Sozialistischen Republik 
wird dem Bundesminister-ium ·für Auswärtige 
Angelegenheiten der Republik österreich ein 
Verzeichnis der in Betracht kommenden Kirchen 
und Religionsgesellschaften binnen drei Monaten' 
vom Tag des Inkrafttretens dieses Vertrages an 
übermitteln. 

Na dukaz toho zmocnenci obou smluvruch 
statu tuto Smlouvu podepsali a opatiili ji pecetemi. 

Dana v Praze dne 10.1istopadu 1961 ve dvou 
puvodnich vyhotovenich, kazde v jazyce nemeckem 
aceskern, piicemz obe zneni maji stejnou platnost. 

Za Rakouskou republiku 

Calic~ 

Za Ceskoslovenskou socialistickou republiku 

V. David 

Zaverecny protokol 

PE podpisu' dnes uzavrene Smlouvy mezi 
Rakouskou republikou a Ceskoslovenskou socia
listickou republikou 0 vzajemnem pravnim styku 
ve vecech obcanskopravnich, 0 listinach a 0 

pravnich infotmadch bylo dosazeno dohody 
o nasledujidch bodech: 

1. V Rakouske republice jsou verejnymi 
matricnimi doklady take doklady, ktere byly 
vydany pfislusnymi drkevnimi organy zakonem 
uznanych drkvi a nabozenskych spolecnosti, 
a to oddad listy ohledne manzelstvi, ktera byla 
pred nimi uzavrena pfed 1. srpnem 1938, jakoz 
i rodne listy (potvrzeni 0 narozeni) a umrtni 
listy ohledn~ narozeni a umrti, ktera byla zapsana 
pred 1. lednem 1939. Spolkove ministerstvo 
zahranicnich veci Rakouske republikv zasle 
ministetstvu zahranicnich ved Ceskoslovenske 
socialisticke republiky seznam techto cirkvi a 
nabozenskych spolecnosti do tri mesicu ode dne 
nabyti uCinnosti teto Smlouvy. 

V Ceskoslovenske socialisticke republice jsou 
verejnymi matricnimi doklady takematricni 
vypisy z matrik pHslusnych drkevnich organu 
vyhotovene pred 1. lednem 1950. Ministerstvo 
zahtanicnich veci Ceskoslovenske socialisticke 
republiky zasle Spolkovemu ministerstvu zahra
nicnkh v~ci Rakouske republiky seznam v uvahu' 
phcMzejicich cirkvi a. nabozenskych spolecnosti 
do tri mesicu ode dne nabyti uCinnosti teto 
Smlouvy. 

2. Die Bestimmungen des. Artikels 22 sind 2. Ustanoveni clan ku 22 se pouzije take na 
auch auf die Urkunden der österreichischen So- listiny vydane rakouskymi nositeli socialniho 
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zialversicherungsträger anzuwenden, die nach pojisteni, ktere podle rakouskeho prava nejsou 
österreichischem Recht keine öffentlich.en Urkun- vefejnymi listinami. 
den sind. 

3. Bis zum Inkrafttreten eines Sozialversiche
rungsabkommens zwischen den beiden Vertrags
staaten sind die Bestimmungen dieses Vertrages 
auch auf die Schiedsgerichte der Sozialversiche
rung der Republik österreich entsprechend anzu
wenden. Die österreichischen Gerichte haben 
Zustellungen und RechtshiHe auf Grund von 
Ersuchen tschechoslowakischer Gerichte in Sachen 
der Sozialversicherung gemäß den Bestimmungen 
dieses Vertrages durchzuführen. 

4. Durch das Inkrafttreten dieses Vertrages 
werden die bestehenden Regelungen in bürger
lichen Rechtssachen und in Strafsachen auf Ge
bieten, auf die sich dieser Vertrag nicht bezieht, 
nicht berührt (Erbschafts-, Vormundschafts- und 
Pflegschaftssachen sowie Strafsachen; Mitteilung 
im Amtsblatt. der österreichischen Justizverwal
tung 1948, S. 7, und die übereinstimmende Mit
teilung Nr. 12 im Verordnungsblatt des tsche
choslowakischen Justizministeriums 1948). 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten 
dieses Schlußprotokoll, das einen Bestandteil des 
Vertrages bildet, unterzeichnet. 

Ausgefertigt in Prag, am 10. November 1961 
,in doppelter Urschrift in deutscher und tschechi
scher Sprache, wobei beide Texte authenti~ch 
sind. 

Für die Republik österreich 

Calice 

Für die Tsche,choslowakische Sozialistisclie 
Republik 

V. David 

3. Do doby, nd nabude uCinnosti umluva 0 

socialnim pojisteni mezi obema smluvnimi staty, 
se vztahuji ustanoveni teto Smlouvy obdobne 
take na rozhodCi soudy sociilniho pojisteni 
v Rakouske republiee. Rakouske soudy budou 
providet dorucovini a poskytovat privni pomoe 
na ziklade dotadini ceskoslovenskyeh soudu 
podle teto Smlouvy ve veeeeh socialniho zabez
pecent 

4. Nabytim uCinnosti teto Smlouvy neni 
dotcena uprava veci obcanskopravnich a veci 
trestnich, na ktere se tato Smlouva nevztahuje 
(dedieke veci, veci porucenske a opatrovnieke, 
jakoz i veci trestni; Sdeleni v Ürednim liste 
rakouske justicni spravy z roku 1948 str. 7 a 
shodne Sdeleni c. 12 ve Vestniku ceskoslovenskeho 
ministerstva spravedlnosti z roku 1948). 

Na dukaz toho podepsali zmoenenci tento 
Ziverecny protokol, ktery tvofi soueist Smlouvy. 

Dano v Praze dne 10. listopadu 1961 ve dvou 
puvodnich vyhotovenich, kazde v jazyee nemeekem 
aceskern pficemz obe zneni maji stejnou platnost. 

Za Rakouskou republiku 

Calice 

Za Ceskoslovenskou socialistiekou republiku 

V. David 

o 
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Erläuternde Bemerkungen 

I. Allgemeine Bemerkungen. 

Die Tschechoslowakische Sozialistische Repu
blik (im folgenden CSSR) gehört zu den Staaten, 
mit denen Österreich einen sehr regen' Verkehr 
auf dem Gebiete des Privat- u'llld Prozeßrechtes 
aufzuweisen hat. Vor dem 13. März 1938 galt 
für die rechtlichen Beziehungen mit diesem Staat 
eine Reihe von Vorschriften, die teils im Staats
beziehungsweise Bundesgesetzblatt, teils 1m 
AmtsbLatt der Justizv;,erwaltung veröffent
licht wurden (die vor dem 1. März 1933 er
schienenen Vorsch,riften -sind auch Ln der Hand
a usga:be der österreichischen Gesetze und Ver
ordnungen Nr. 243 "Zw,ischenSitaatlicher Rechts
hilfeverkehr, Re·chtshilfeerlaß 1932", 2. Auflage, 
herausgegeben von Krautmann-Krecht-Hackl, ab
gedruckt). Di,ese Vorschriften beruhen auf 
zwischenstaatlichen übereinkommen, die zum 
Teil lediglich in der Form von Schriftwechseln 
zwischen dem'österreichischen und dem -tschecho
'slowakischen Justizministerium zustande gekom
men sind. über den Abschluß eines die Rechts
hilfe in Zivi,l- und Strafsachen umfassenden Ver
trages fanden im Jahre 1937 Verhandlungen 
statt, die im Zeitpunkt der Besetzung Österreichs 
kurz vor dem Abschluß standen. 

Nach 1945 wurde der Rechtshilfeverkehr vor
erst auf der Grundlage der Gegenseitigkeit auf
genommen und im Wege von direkten Be
sprechungen zwischen dem Bundesministerium 
für Justiz und dem tschechoslowakischen Justiz
ministerium zum großen Teil der Zustand 
wiederhergestellt, der vor dem 13. März 1938 
auf Grund der Mitteilung im Amtsblatt der 
österreichischen Justizverwaltung (im folgenden 
JABl.) 1919, Seite 45, bestanden hatte (siehe die 
Mitteilungen: im J ABl. 1948, Seite 7, und die 
entsprechende Mitteilung Nr. 12 im Amtsblatt 
des tschechoslowakischen Justizministeriums 
1948). Der wesentliche Unterschied gegenüber 
der küheren Regelung ist der, daß der Verkehr 
nunmehr nicht mehr unmittelbar zwischen den 
Gerichten, sondern durch Vermittlung der beiden 
Justizmiruisterien durchgeführt wird. Hervorzu
heben ist auch, daß die GegenSieitigkeit hinsicht
lich der Vollstreckung von gerichtlichen Entschei
dungen (Vollzugs anweisung vom 8. April 1919, 

StGBl. Nr. 255), mit Ausnahme der Entschei
dungen über Prozeßkosten, nicht wiederherge
stellt worden ist. Der Rechtshilfeverkehr wurde 
seit 1945 auf der geschilderten. Grunqlage im 
großen und ganzen reibungslos abgewickelt. Eine 
staatsvertragliche Regelung dieses Zustandes er~ 
wies sich schließlich für das Gebiet des Rechts
hilfeverkehrs· in bürgerlichen Rech,tssache!lJ jedoch 
als angezeigt. 

Da auch die Regierung der CSSR den Wunsch 
zum Abschluß eines Rechtshilfevertrages äußerte, 
fanden im September 1960 in Wien Verhand
lung~n statt, die am 24. September 1960 zur 
Paraphierung des Entwurfs eines Rechtshilfe
vertrages samt Schlußprotokoll führten. über 
einige noch off·en gebliebene Fragen wurden die 
Verhandlungen im Juni 1961 in Prag fortgesetzt 
und mit einer Paraphierung der neugefaßten 
Bestimmungen am 8. Juni 1961 abgeschlo~sen. 
Am 10. November 1961 wurde der Vertrag 
samt Schlußprotokoll in Prag unterzeichnet. 

Der Vertrag regelt den Rechtsschutz, die Be
freiung von der Prozeßkostensicherheit und im 
Zusammenhang damit die Vollstreckungde1r 
Kostenforderurug des siegreichen Beklagten gegen 
den unterlegenen Kläger, die Gewährung des Ar
menrechtes, die Zustellung und Rechtshilfe 
in bürgerlichen Rechtssachen (Tdl I), die Be
weiskraft öffentlicher Urkunden, den Entfall 
der Beglaubigung, den Austausch und die Aus
stellung von PersoIl!enstandsurkunden, den Ent
fall der Besch,einigung über die Zuständigkeit 
der _ ausstellenden Behörde auf Ehefähigkeits
zeugnissen (Teil 11) sowie- die Erteilung von 
Rechtsauskünften zwischen den beiden Justiz
ministerien (Teil III). Teil IV enthält allgemeine 
und Schlußbestimmungen. Im Schlußprotokoll 
erhalten die BestimmU'ngen des Vertrages ver
schiedene Ergänzungen und Klarstellungen. Im 
wesentlichen stellt der Vertrag lediglich eine 
Kodifizierung der bisherigen Praxis des Rechts
verkehrs zwischen der Republik österreich und 
der CSSRdar. 

Der Vertrag ist gesetzändernd und muß daher 
vor Ratifikation den Orga!lJen der Bundes'gesetz
gebung zur verfassungsmäßigen Genehmigung 
unterbreitet werden. 
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n. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln. 

. Zu Artikel 1: 

Abs. 1 gewährt de:l1J Angehörigen der Ver
tragsstaaten den freien Zutritt zu den Gerichten 
des anderen Vertragsstaates und gestattet ihnen, 
vor diesen Gerichten unter denselben B:edingun
gen aufzutreten wie Inländer (formelle Gegen
seitigkeit, so auch schon JABl. 1948, Seite 7, 
Z. 1). 

Abs. 2 stellt die juristischen Personen ein
schließlich Handelsgesellschaften den natürlichen 
Personen unter gewissen VoraussetzUrige'Ili gleich, 
wie es der neueren Vertragspraxis entspricht 
(siehe Artikel 11 des Vertrages vom 17. Ok
tober 1955, BGBL. Nr. 193/1956, zwischen der 
Republik österreich und der UdSSR über Han
del und Sch:iffahrt, Artikel IV Abs. 1 Buch
stabe a des Vertrages vom 14. Juli 1961 zwischen 
der Republik' österreich und dem Königreich 
von Großbritann.ien und N01'dirland über die 
gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung ge-

-richtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handels
sachen). Die Fassung "eine juristische Person dn:
schließlich Handelsgesellschaften" wurde ge
wählt, wd es auch Handelsgesellschaften gibt, 
die in der Praxis und in der allerdings in letzter 
Zeit nicht mehr unbestrittenen Lehre nicht als 
juristische Personen angesehen werden (offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditge~ells:chaft). 

Zu Artikel 2: 

Abs. 1 sieht, wie auch schon JAB!. 1948, 
Seite 7, Z. 2, die Befreiung der beiderseitigen 
Staa'tsang,ehörigen von der Leistung der Prozeß
kostensicherheit vor. 

Gegenüber dem bisherigen Zustand enthält 
Abs. 1 jedoch insofern eine Einschränkung, als 
nunmehr, wie auch im Haager Prozeßüberein
kommen (im folgenden HPü.), verlangt wird, 
daß der beer,effende Angehörige eines der Ver
tragsstaaten seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt auf dem Gebiet eines der Vertrags
staaten haben muß. Dies ist insbesondere desha'lb 
geboten, weil die B,estimmungen über die Voll
streckung der Kosten.forderung gegenüber- dem 
Kläger, Antragsteller oder Intervenienten wert
los sind, wenn sich letzte,re nicht in ein,em der 
Vertragsstaaten aufhalten. ' 

Neben dem Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf
enthalt mußte auch auf den Sitz abgestellt wer
den, da unter "Angehörigen der Vertragsstaaten" 
nicht nur die natürlichen Persoruen', sondern 
auch die juristischen Personen einschließlich der 

'Handelsgesellschaften zu verstehen sind (Ar
tikel 1 Abs. 2). 

Abs. 2: Einen vorschußweisen Erlag zur 
,Deckung von Gerich'tsgebühren kennt das öster
reichische Recht zm Zeit nicht. Die Entrichtung 

von Gerichtskostenmarken auf Eingaben kann, 
nicht als ein solch,er vorschußweiser Erlag ange
sehen werden. 

Abs. 3 betrifft Gerichtsgebühren, von dere11l 
Zahlung die Einleitung des Prozesses abhängig 
gemacht ist. Eine solche Gebühr ist zwar dem 
gehenden ös:terreichischen Recht nicht bekannt, 
wohl aber dem tschechoslowakischen. Durch 
diese B'estimmung wird österreichischen Staats
bürgern eine Frist von mindestens einem Monat 
für die Nachbringung der Gebühr gewährt, weil 
insbesondere aus devisenrechtlichen Gründc11l 
überweisungen ins Ausland einige Zeit er
fo,rdern. 

,Abs. 4: Unter den Vergütungen im Sinne 
dieses Absatzes sind unter anderem Vorschüsse 
für Sachve1"Ständigengebühl'en, Zeugengebühren, 
V erwahrungskosten anzusehen. Sinn die~er Be
~timmung ist, daß die Angehörigen des einen 
Vert;ragsstaates vor Geri'chtcTh des anderen Ver
tragsstaates nicht schlechter, aber auch nicht 
bes~er als die eigenen Staatsangehörigen gestellt 
werden. 

Zu Artikel 3: 

Die Befreiung vom Erlag einer PrO'zeßkosten
sicherstel1ung für einen ausländischen Kläger er
fO'rdert zur Wahrung der Inneres~en des inJän
dischen BeklagtJen, daß die zugunsten des Be
klagten gegen den Kläger ergangene Kosten
entscheidung - und nur diese - im Heimat
staat des Klägers als vollstreckbar anerkannt 
wird. Fehlt eine solch,e Bestimmung, 50' würde 
der obsiegende iIllländisch,e Beklagt.e beim Man
gel eines gegenseitigen allgemeinen Vollstrek
kungsübereinkommens, wie dies gegenüber der 
CSSR derzeit der Fall ist, die ersiegten Prozeß
kosten vom ausländischen Gläubiger nicht 
hereinbringen (Abs. 1). Das gleiche gilt für die 
Entscheidungen über die Zahlung von Gerichts
gebühren (Artikel 1 Abs. 3). 

Abs. 2 berücksichtigt die Mögli<:hkeit, daß die 
Höhe der Prozeßkosten oder der Ge.richtsgehühr 
10 emer besonderen Entscheidung festgesetzt 
wird. 

Abs. 3 enthält die formellen Voraussetzungen 
der Antragstellung. 

Abs. 4 stellt die Entscheidungen nach Ahs. 1 
hinsichtlich der VoHstreckung den inländischen 
gleich, fordert jedoch ausdrücklich, daß gegen die 
Entscheidung über den Exekutionsantrag ein 
Rechtsmittel vorbehalten bleiben muß. 

Abs. 5 bezieht in die "Prozeßkosten" im Sinne 
des Abs..1 zweckmäßigerweise insbesondere 
auch die Kosten, die anläßlich der Vollstreckung 
der Prozeßkosten entstehen können, wie Kosten 
der Bestätigung' der Rechtskraft und der Voll
streckbarkeit sowie der erforderlichen über
s,etzungen und Beglaubigungen, ein. Dies ent
spricht Artikel 14 Abs. 4 des HPü. 1954, BGBL 
Nr. 91/1957. 
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Zu Artikel 4: 

Durch Abs. 1 wird die Gegenseitigkeit .im 
Sinne des § 63 Abs. 2 Zivilprozeßordnung ver
traglich gewährleistet. An dem bisherigen Zu
stand wird hiedurch nichts geändert (siehe JABl. 
1948, Seite 7, Z. 3, Abs. 1). 

Auch die ausländische juristische Person kann 
das Armenrecht erhalten, wie sich aus dem Wort 
"Sitz" im Artikel 5 Abs. 1 ergibt, aber nur im 
selben Ausmaß wie die inländische. Es genügt 
daher nicht, daß sie arm ist, sondern es müssen 
allgemeine Interessen dafür sprechen (§ 63 Abs. 4, 
Zivilprozeßordnung). Der Begriff der "allge
meinen Interessen" wird daher entsprechend 
weit 'ausgelegt. werden müssen. 

Die Umschreibung des Begriffes "Armenrecht" 
mit "Begünstigungen, die im Hinblick auf Ein
kommens- und Vermögensverhältnisse gewährt 
wel'den", war erforderlich, da die ,eSSR wohl 
die Einrichtung des Armenrechtes kennt, die Be
zeichnung dieser Einrichtung als Armenrecht 
aber vermeidet. 

Abs. 2 dient der Erleichterung der Prozeß
führung und der Exekution zur Hereinbringung 
der Kosten, indem zum Beispiel für Rechtshilfe
handlungen im anderen Vertragsstaat und für 
die Exekution auf die Kosten das Armenrecht 
nicht neuerlich beantragt und bewilligt werden 
muß. Dies hat besondere Bedeutung für den 
Sachverständigenbeweis im anderen Vertrags
staat. 

Zu Artikel 5: 

Außer dem Hinweis auf die Bestimmungen 
übe~ die Ausstellung von Armenrechtszeugnissen 
durch die zuständigen Behörden der beiden Ver
tragsstaaten (Abs. 1) wird noch der Fall berück
sichtigt, daß ein Armenrechtszeugnis in einem 
dritten Staat auszustellen ist (Abs. 2). Hier 
können neben den in Betracht kommenden Be
hörden dieses dritten Staates auch die diplo
matische oder konsularische Vertretungsbehörde 
des Vertragsstaates, dem der Antragsteller ange
hört, das Zeugnis ausstellen. Dies entspricht 
Artikel 21 HPÜ. 1954 und berücksichtigt vor 
allem den Fall, daß einem dritten Staat die Ein
richtung des Armenrechtes unbekannt und daher 
keine Behörde zur Ausstellung des Zeugnisses 
berufen ist. . 

Zu Artikel 6: 

Diese Regelung entspricht § 65 Abs. 5 Zivil
prozeßordnung. 

Zu Artikel 7: 

Dieser sieht vor, daß ein Angehöriger eines 
der beiden Vertragsstaaten mit Wohnsitz, ge
wöhnlichem Aufenthalt oder Sitz in einem der 
Vertrags staaten, der um die Bewilligung des 
Armenrechtes vor einem Gericht des anderen 
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Vertragsstaates ansuchen will, den Antrag auch 
beim Gericht seines Wohnsitzes, gewöhnlichen 
Aufenthaltes oder Sitzes zu Protokoll geben 
kann. Hiedurch wird der armen Partei die Er
langung des Armenrechtes vor den Gerichten des 

. anderen Vertragsstaates erleichtert. 
. Im Falle der Bewilligung ist von amtswegen 

ein Vertreter ~zu bestellen, der auf Grund einer 
mitübermitteltenInform;ltion die Klage oder 
den Antrag verfaßt und dann vor Gericht ver
tritt (Abs. 5). 

Zu Artikel 8: 

Abs. 1 verankert den Grundsatz der Gegen
seitigkeit hinsichtlich der Zustellung und der 
Rechtshilfe durch Gerichte in bürgerlichen 
Rechtssachen einschließlich Sachen des Familien
rechtes (§ 38 Jurisdiktionsnorm, so auch JABt 
1948, Seite 7, Z. 4). Die Fassung "bürgerliches 
Recht einschließli,ch Sachen des Familienrechtes" 
wurde deshalb gewählt, da nach dem Recht der 
eSSR zum bürgerlichen Re·ch·t ni,cht auch das 
Familienrecht gehört. 

Da in der eS SR auf den vorgenannten Rechts
gebieten zum Teil auch Verwaltungsbehörden 
zuständig sind, wurden sie auf der aktiven Seit'e 
den Gerichten gleichgestellt (Abs. 2). 

Zu Artikel 9: 

Die Abwicklung des Rechtshilfeverkehrs durch 
die beiderseitigen Justizministerien kürzt den 
Weg ab, da weder die auswärtigen Ämter noch 
die jeweils in Betracht kommenden Vertretungs
behörden befaßt werden müssen. 

Zu Artikelri 10 bis 12: 

Diese Artikel enthalten die im zwisu.1.enstaat
lichen Rechtshilfeverkehr üblichen Bestim
mungen über die Form und den Inhalt der 
Rechtshilfe- und Zustellungs ersuchen und über 
die Art der Erledigung. 

Zu Artikel 13: 

Abs. 2: Eine Verpflichtung zur Weiterleitung 
eines Ersuchens an das zuständige Gericht be
steht nur, wenn dieses Gericht im Inland gelegen 
ist. Zur Beschleunigung und Vereinfachung ist 
das ersuchende Gericht von der Weiterleitung 
unmittelbar durch die Post zu verständigen. 

Abs. 3: Aus praktischen Erwägungen ist das 
ersuchende Gericht von Ort und Zeit der 
Rechtshilfehandlung nicht auf dem sonst vor
geschriebenen Weg über die beiderseitigen Justiz
ministerien, sondern unmittelbar durch die Post 
zu verständigen. 

Zu Artikel 14: 

Die unerledigten Akten und die Mitteilung 
der Gründe der Nichterledigung sind, da nichts 
anderes bestimmt ist, auf dem im Artikel 9 vor
gesehenen Weg zu übersenden. 
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Zu Artikel 15: 

Abs. 1: Die zwischenstaatliche Verrechnung 
von Gebühren und Kosten für die Erledigung 
von Zustellungs- und Rechtshilfeersuchen, wie 
Zum Beispiel von Zeugengebühren, Protokoll
gebühren, Porti und anderem mehr, würde mehr 
an Arbeit verursachen, als sie einbringen würde, 
zumal sich der beiderseitige Rechtshilfeverkehr 
in annähernd gleichem Ausmaß hält. Es wurde 
daher vom gegenseitigen Kostenersatz grund
sätzlich abgesehen. Eine Ausnahme wurde ledige 
lich für die Sachverständigengebühren für not
wendig gehalten, da diese eine nicht unbeträcht
liche Höhe erreichen können. 

Abs. 2: Dieser gegenseitige Verzicht der beiden 
Vertragsstaaten auf Kostenersatz hindert aber 
nicht, innerstaatliCh die nicht mit dem Vertrags
staat verrechneten Gebühren und Kosten von 
der allen(alls im Inland befindlichen kosten
pflichtigen Partei hereinzubringen. Eine solche 
innerstaatliche Regelung wurde durch die 
Novelle vom 13. Dezember 1960, BGBL Nr. 308, 
zum Gerichtlichen Einbringungsgesetz 1948, 
BGBL Nr. 109, vorgeseheru (siehe § 1 Z.8 Ge
richtliches Einbringungsgesetz 1948). Zu diesem 
Zweck sind daher die Höhe und die Art der ge
mäß Abs. 1 nicht zu ersetzenden Kosten dem er
suchenden Gericht bekanntzugeben. 

Abs. 3: Da eine Partei, die ihren Wohnsitz, 
gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz nicht im 
Staate des ersuchten Gerichtes hat, durch 
Devisenbestimmungen gehindert sem kann, 
einen Vorschuß für die Vergütung des Saclwer
ständigen zu erlegen, darf in diesem Fall die 
Durchführung des Sachvers~ändigenbeweises 
nicht vom Erlag eines Vorschusses beim ersuchten 
Gericht abhängig gemacht werden. 

Zu Artikel 16: 

Die Ablehnung der Durchführung eines Er
suchens ist nur möglich, wenn nach Ansicht des 
Staates, an dessen Gerichte das Ersuchen ge
richtet ist, der Durchführung des Ersuchens die 
öffentliche Ordnung (ordre public) entgegen
steht. Dies ist zum Beispiel der FalL, wenn eine 
im anderen Staat eingebrachte Klage gegen den 
ersuchten Staat zugestellt werden soll und es 
sich dabei um eine Handlung iure imperii 
handelt. 

Zu Artikeln 17 und 18: 

Diese Artikel enthalten die im zwischenstaat
lichen Rechtshilfeverkehr üblichen Bestim
mungen über die Zustellung (siehe auch JABL 
1948, Seite 7, Z. 4, Abs. 4). 

Zu Artikel 19: 

Danach ist das Gericht nicht verpflichtet, 
Zwangsmittel anzuwenden, wenn es sich um das 

Erscheinen der Streitteile handelt. Nach der 
Zivilprozeßordnung ist ein Zwang ausgeschlossen 
(§ 380 Abs. 3 Zivilprozeßordnung) mit Aus
nahme in Ehe- und Abstammungssa-che:n. 

Zu Artikel 20: 

Durch diese Bestimmung wird den . di
plomatischen und konsularischen Vertretungs
behörden der beiden Vertragsstaaten ermöglicht, 
die Zustellung an Angehörige ihres Staates durch
zuführen sowie deren Einvernahme vorzu
nehmen. Doppelbürger sind ausgenommen, und 
zwar sowohl solche, die beiden Vertragsstaaten 
angehören, weil dies für die Vertretungs
behörden zu Schwierigkeiten mit dem Empfangs
staat führen könnte, 'und auch solche, die dem 
Sendestaat und einem dritten Staat als Doppel
bürger angehören, weil hier die Beziehungen 
zwischen dem Empfangsstaat und dem dritten 
Staat tangiert werden könnten. 

Der Stellung der diplomatischen und konsula
rischen Vertretungsbehörden entspricht es, daß 
sie auf fremdem Staatsgebiet keine Zwangsmittel 
androhen oder gar anwenden dürfen. 

Zu Artikel 21: 

Die Gleichstellung der beiderseitigen öffent
lichen Urkunden hinsichtlich der Beweiskraft 
(§ 293 Abs. 2 Zivilprozeßordnung) entspricht 
einem seit jeher geübten Gegenseitigkeitsverhält-. 
nis (siehe JABL 1948, Seite 7, Z. 8, Abs. 2). Dies 
gilt ausdrücklich auch für alle anderen in
ländischen Urkunden, denen nach den Rechts
vorschriften des Vertragsstaates, in dem sie aus
gestellt worden sind, die Beweiskraft öffent
licher Urkunden zukommt; dies sind zum Bei
spiel Zeugnisse über das Ergebnis von Unter
suchungen, Erprobungen und Materialprüfungen 
durch die technischen Untersuchungs-, Er
probungs- und Materialprüfungsanstalten, denen 
das Recht zur Ausstellung durch Ministerialver
ordnung eingeräumt ist (Gesetz vom 9. Septem
ber 1910, RGBl. Nr. 185). 

Zur Klarstellung wurde auch die auf einer 
Privaturkunde beigesetzte Bestätigung über die 
Ech-theit einer Untersch,r~ft ausdrücklich 1m 
Abs. 2 angeführt. 

Zu Artikel 22: 

Die Befreiung öffentlicher Urkunden und von 
gerichtlich oder notariell beglaubigten Privat
urkunden sowie von beglaubigten Urkunden
abschriften von. jeder weiteren Beglaubigung 
entlastet den Rechtsverkehr, insbesondere in 
Grundbuchsachen, von zeitraubenden und 
manchmal auch im Verhältnis zum Wert der 
Sache kostspieligen Förmlichkeiten, die im Ver
hältnis zu dem benachbarten Staat überflüssig 
sind (so auch JAB!. 1948, Seite 7, Z. 8). . 

689 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)16 von 19

www.parlament.gv.at



Zu Artikel 23: 

Diese Bestimmung behandelt den ge.genseitigen 
Austausch von Personenstandsurkunden. 

Wird nadi dem Inkrafttreten dieses Vertrages 
im Gebiet der CSSR die Geburt, die Ehe
schließung ,oder der Tod eines österreichischen 
Staatsbürgers beurkundet, so hat der tschecho
slo~·akis(he Standesbeamte eine abgaben- und 
kostenfreie Geburts-, Heirats- o.der Sterbe
urkunde zu übermitteln. 

Wird zu einer in der CSSR beurkundeten Ge
burt, einer Eheschließung oder einem Sterbefall 
eines österrei,chischen Staatsbürgers nach dem 
Inkr.afttreten dieses Vertrages ein Randvermerk; 
zum Beispiel eine Namensänderung ode'r eine 
Annahme an Kindes StJatt,eingetragen, so. hat 
der tscheclloslowakische Standesbeamte eine voll
ständige Abscltrift der Eintragungen zu über
mitteln. 

Analog hat der österreichische Standesbeamte 
vorzugehen, wenn er die Geburt, die Ehe
schließung oder den Tod eines tschechoslowaki
schen Staatsangehörigen beurkundet oder wenn 
er zu der Beurkundung einer Geburt, einer Ehe
schließung oder eines Sterbefalles einen Rand
vermerk einträ:gt. 

Die Personenstandsurkunden beziehungsweise 
vollständigen Abschriften von Personemtands
bucheintragungen sind der diplomatischen oder 
konsularis·chen Vertretungs behörde zu über
mitteln (Artikel 25). 

Die hiedul'ch für die Standesbeamten normierte 
Verpflichtung zur Verständigung der diploma
tischen oder konsularischen Vertretungsbehörde 
bedeutet eine Ände'rung des Personenstands
gesetzes. 

Ebenso wird durch die vereinbarte abgaben
freie Übermittlung von Personenstandsurkunden 
§ 14 Tarifpost 4 des Gebührengesetzes 1946, 
BGBL Nr. 184, in der geltenden Fassung geändert. 

Nach den Bestimmungen des Personenstands
gesetzes vom 3. November 1937, Deutsroes 
RGBl. I, Seite 1146, das seit 1. Jänner 1939 in 
Osterreich gilt, hat der Standesbeamte für die 
Beurkundung der Geburten das Geburtenbuch, 
für die Beurkundung der Eheschließungen das 
Familienbuch und für ,die Beurkundung der 
Sterbefälle das Ste'rbebuch zu führen. Vor der 
Einführung dieses Gesetzes wurden in Osterreich 
für die Beurkundung der Geburten das Geburts
register, für die Beurkundung der Ehes,chlie
ßungen das Heiratsregister und für die Beur
kundung der Sterbefälle das Sterberegister ge
führt. 

Na,ch den Bestimmungen des Personenstands
gesetzes sind im Inland eingetretene Personen
sltandsfälle (Geburten, Eheschließungen oder 
Sterbefälle) außer ihrer Beurkundung noch in 
folgenden Personenstandsbächern zu vermerken, 
~ofern diese Bücher im Inland vorhanden sind: 
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I. Geburten. 
a) Eheliche Kinder: 1m Familienbuch der 

Eltern; im Falle ,der Eheschließung der 
Eltern vor d'em 1. Jänner 1939 im Heir~ts
register der Eltern; 

b) uneheliche Kinder: im Familienbuch der 
Großeltern; wurde für diese ein Familien
buch 'nicht angelegt, in der Geburtsmatrik. 
der Mutter. 

11. Eheschließungen. 
a) Ehelich geborener Ehepartner: 

1. im Geburtenbuch de'S Ehepartners und 
2. im Familienbuch der Eltern; im Falle 

der Eheschließung der Eltern vor dem 
1. Jänner 1939 im- Heiratsregister der 
Ekern; 

b) unehelich geborener Ehepartner: 
1. im Geburtenbuch des Ehepartners und 
2. im Familienbuch der Großeltern; wurde 

für diese ein Familimbuch nicht angelegt, 
in der Geburtsmatrik der Mutter. 

III. A. Sterbefälle ehelich 'geborener Personen: 
a) wenn verheir3Jtet, im Geburtenbuch (Ge-

burtsregister) und im Familienbuch 
(Heira tsregister) des Verstorbenen, 

b) wenn ledig, im Geburtenbuch (Geburts
register) und im 'Familienbuch (Heirats
register) der Eltl!rn des Ver'$Itorbenen. 

B. Sterbefälle uneheli,ch geborener Personen: 
a) wenn verheiratet, im Geburtenbuch (Ge-

burtsregister) und im Familienbuch 
(Heiratsregister) des Verstorbenen, 

b) wenn ledig, im Familienbuch (Heirats
register) der Großeltern des Verstorbenen; 
falls ein Familienbuch noch nicht angelegt 
wurde, im Geburtenbuch der Mutter des 
Verstorbenen. 

Durch Artikel 23 dieses. Vertrages soll die 
Möglichkevt geschaffen werden, die in der CSSR 
eingetretenen Personenstandsfälle von österrei
chisch,en Staatsbürgern auf Grund der über
mittelten Personenstandsurkunden in die in Be
tracht kommenden Personenstandsbücher (Per
sonenstandsregister) zu vermerken, sofern diese 
Bücher im Inland vorhanden sind. Artikel 23 
dieses Vertrages bedeutet somit eine Änderung 
des Pl!rsonenstandsgesetzes. 

Zu Artikel 24: 

Nach dieser Bestimmung werden auf Ersuchen 
einer Behörde Personenstandsurkunden und Ab
s·mriften .aus Peroonenstandsbucheintragungen 
sowie Ausfertigungen geri.chtlicher Entschei
dungen in Perso.nenstandsfällen abgaben- und 
kostenfrei ausgestellt und übermi1ttelt, wenn diese 
für amtliche Zwecke benötigt werden. In dem 
Ersuchen muß das öffentliche Interesse an der 
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Ausstellung der in Betracht kommenden Urkunde 
hinreichend bezeichnet sein. Weder durch ein 
solches Ersuchen noch duI'ch die Ausstellung der 
in Betra-cht kommenden Personen~tandsurkunde 
wird der Frage der Sta,ansangehör~gkeit vor
gegriffen. 

Da nach § 14 Tarifpost 14 lit. p des Gebühren
gesetzes 1946, BGBL Nr. 184, in der geltenden 
Fassung, Auszüge und Abschriften aus Personen
standshüchern (Pel'sonenstandsregistern) nur dann 
gebührenfrei sind, wenn von ausländis-chen Be
hörden das Ersuchen im diplomatis-chen Wege 
(Artikel 25) gestellt wird, hedeut-et die Bestim
mung, daß Ersuchen auch im konsulari<schen 
Wege gesteHt wel'den können, eine Änderung 
dieses Gesetzes. 

Zu Artikel 26: 

Diese Be~timmung behan-ddt den Entfall der 
Bescheinigung der zuständiigen österreichi'schen 
Vertretungshehörde auf tschechoslowakis&en 
Ehefähigkeitszeugnissen über die Zuständigkeit 
der ausstellenden Behörde. 

Nach § 21 der Ersten Ausführungsverordnung 
zum Personenstand~gesetz muß ein Ehefähigkeits
zeugnis, dessen ein Ausländer zur Ehesch1ießung 
in österreich .bedarf, mit der Bescheinigung der 
zuständigen österreichisch,en Vertretungsbehörde, 
daß die ausstellende Behörde zur Aus'stellung des 
E~efähigkeitszeugnisses zuständ~g war, versehen 
sem. 

§ 21 der Ersten Verordnung zur Ausführung 
des Personenstandsgesetzes vom 19. Mai 1938, 
Deutsches RGBl. I, Seite 533, bestimmt: 

,,§ 21. (1) Personen, di'e die österreich.ische Staats
angehörigkeit nicht beS1itzen, müssen na·chweisen, 
daß sie nach dem auf sie anzuwendenden Ehe
recht die beabsichtigte Ehe schließen dürfen. Zu 
diesem Zwecke müssen sie ein Zeugnis der zu
ständigen inneren Behörde ihres Heimatstaates 
darüber beibringen, daß ihr ein in den Ges·etzen 
dieses Staates begründetes Ehehindernis nicht 
bekanm ist (Ehefähigkeitszeugnis). Das Zeugnis 

. muß, falls durch Staatsvertrag nichos anderes ver
einbart ist, mit der Bescheinigung des zuständi
gen österreichis:chen Konsuls . darüber versehen 
sein, daß die ausländische Behöl'de zur Ausstel
lung befugt ist. Das Zeugnis verliert seine Kraft, 
wenn das Aufgebot nich:t binnen sechs Monaten 
seit der Ausstellung beantragt wird. Ist in dem 
Zeugnis eine kürzere Geltungsdauer angegeben, 
so bewendet es hiebei." 

Die den· Entfall dieser Bescheinigung regelnde 
Bestimmung ändel"t den dritten Satz des § 21 
der ErS>ten Ausführungsverordnung zum Per
sonenstandsgesetz. 

Zu Artikel 27: 

Hier versprechen die heiden V ertragsstaa ten, 
ein~nder durch die Jusüzministerien Auskünfte 

über in ihrem Staatsgebiet in Kraft stehende oder 
gestandene Rechtsvorschriften zu erteilen. Die 
Auskunftspflicht bezieht sich auch auf Rechts
vonchriften, die ni,cht dem Justizbereich an
gehören. 

Zu Artikel 28: 

Die vongesehene Gleichstellung der' tschecho
slowakil'>-chen Staatsnotariate mit den - Gerichten 
war erforded~ch, da die Staatsnotariate in der 
eS SR die abhandlungsbehördl~chen Geschäfte be
sorgen. Diese Bestimmung bezieht sich aber nicht 
auf andeTe Tätigkeiten tschechoslow,a:ki~,cher 
Staatsnotariate, insbesondere die El1richtung von 
Vernrägen. 

Zu Artikeln 29 und 30: 

Diese beiden Artikel enthalten die in der
artigen Verträgen üblichen Schlußbestimmungen. 

Zum Schlußprotokoll: 

Zu 1.: 

Vor -der Einführung' der deutschen eherechte 
lichen und personenstandsl"echtlich1en Vor.s,chrif
ten auf dem Gebiete der Republik österreich 
sind Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle 
beurkundet worden -

1. betrdfend Ang.ehörige der gesetzlich aner
kannten Kirchen und Religionsgesdlschaften 
von den pfa'rrern dieser Kirchen und Religions
gesellschaften im staatlichen Auftrag, 

2. betreffend Personen, die keiner g-esetzlich an
erkannten Kirch'e und Religi'onsgesellschaft an
gehörten, von der ß.ezirksverwaltungsbehörde 
als staatli,ehem Matrikenführer. 

In dieser Rechtslage ist durch die Einführung 
der deutschen eheI'echtlichen und personenstands
l"ecbclidlen Vorschriften eine Änderung einge
treten, und zwa<r: 

a) Hin sie h tl ich der Eh e
schließungen: 

Am 1. August 19'38 ist das Gesetz vom 6. Juli 
1938 zur Vel1einheitlichung des Rechts der Ehe
schließung und der Ehescheidung im Lande 
österreich und im übrigen Reichsgebi;et, Deut
srues RGBl. I, Seite 807, in Kraft getreten. 
Durch dies,es Gesetz ist auch auf dem Gebiete 
der Republik österreich die obligatorische Zivil
ehe eingeführt wOl'den. 

Auf Grund dieses Gesetzes konnten Angehö'1"~ge 
der gesetzlich a'nerkannten Kirch,en und Reli
gionsgesellschaften in der Zert vom 1. August 
1938 bis 31. Dezember 1938 nicht mehr vor 
ihrem Pfarrer, sondern nur vor der Bezirksver
waltungsbehörde als staatlichem Matrikenführer 
die Ehe schließen. 

689 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)18 von 19

www.parlament.gv.at



Die Angehörigen der gesetzlich anerkannten 
Kirchen und Religionsge~llschaften konnten da
her vor ihrem Pfarrer nur bis 31. Juli 1938 eine 
staatlich gültige Ehe eingehen. 

b) Hinsichtlich der Beurkundung 
der Ge b u rt e n u 'Ill d S t erb e fäll e: 

Am 1. Jänner 1939 ist im Lande österr.eich 
das p.ersonens-tandsgesetz vom 3. November 1937, 
Deutsches RGBl. I, Seite 1146, und die Erste 
Verordnung zur Ausführung des Personen
standsg·e~tzes . vom' 19. Mai 1938, Deutsches 
RGBl. I, Seite 533, eingeführt wOl'den. Nach § 1 
dieses Gesetzes obliegt di·e Beurkundung der Ge
burten, Eheschließungen und Sterbefälle dem 
Standesbeamten. . 

Auf Grund dieses Gesetzes hat die konfes
sionelle Matrikenführung auch hinsichtlich der 
Beurkundung der Geburten ,und Sterbefälle be
treffend Angehörige der anerkannten Kirchen 
und Religionsgesellschaften und di·e Beurkun
dung von Geburten, Eheschließungen und 
SterbefäUen durch die Bezirksverwaltungs
behörde als sta:atlichem Matl'ikenführer mit 
Wirksamkeit vom 31. Dezember 1938 ein Ende 
gefunden. 

Die zweite Verol'dnung über die Einführung 
des deutschen Personenstandsrechtes im La.nd'e 
österreich vom 23. Dezember 1938, Deutsches 
RGBl. I, Seite 1919, die am 1. Jänner 1939 in 
Kraft getreten ist, bestimmt, daß die im Lande 
Österreich geltenden Bestimmungen über die 
Aufbewahrung, Fortführung, . Beweiskraft, Be
nutzung und Erneuerung der vor dem 1. Jän
ner 1939 ·geführten PersonelJJStandsbücher (Ge
burtsregister, Heiratsregister und Sterberegister) 
einstweilen in Kraft bleiben. Diese' Bestimmun
gen si'nd heute noch Bestandteil der östel'reichi
sehen Rechtsordn'UJllg. 

Nach diesen Bestimmung.en sind die Pfarrer 
der gesetzlich anerkannten Kirchen und Re1i
gionsgesells,chaften ber.echtigt und v.erpfli.chtet, 
über die von ihnen vor dem 1. August 1938 
beurkundeten Eheschließungen und über die von 
ihnen vor dem 1. Jänner 1939 beurkundeten 
Geburts- und Sterbefälle staatlich gültige Per
sonenstands'llrkunden auszustellen (sogenannte 
konfessionel1e Altmatr,ikenführer). 

Na·ch diesen Bestimmungen sind auch die 
Bezir k'sverwakungsbehörden als st·aatlicheMa
trikenführer berechtigt und verpflichtet, über die 
von ihnen vor dem 1. Jänner 1939 beurkundeten 
Ehes·chließungen, Geburten und Sterbefälle staat
lich gültige Personenstandsurkunden auszu
stellen (sogenannte staatHche Altmatrikenführer). 

Ab 1. Jänner 1939 sind nur mehr die Standes
beamten berechtigt, Geburten, Eheschließungen 
und Sterbefälle zu beurkunden und über diese 
Beurkundungen staatlich gültige Personenstands
urkunden auszustellen. 
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Zu 2.: 

Die von den österreichis.chen Sozialversiche
run,gsträgern ausgestellten Bescheide über Lei
stungsansprüche, Vel'sicherungsnachweise. und 
dergleichen haben gemäß § 293 Zivilprozeß
ordnung in Ermangelung einer besonderen ge
setzlichen Vorschrift nicht die Beweiskraft einer 
öffentlichen Urkunde. Solche Urkunden würden 
daher nach Artikel 22 des . Vertrages einer Be
glaubigung bedürfen. Zur Verwahungsverein
fachung sowie im Hinblick auf die Kosten einer 
diplomati'schen beziehungsweise konsularischen 
Beglaubigung wird durch die Bestimmung des 
Punktes 2 sichergestellt, daß auch die Urkunden 
der österreich'ischen S9zialversicherungsträger vor 
tschechoslowakischen Geri.chten oder Ver
waltungsbehörden ohne weitere Beglaubigung 
verwendet werden können. 

Zu 3.: 

Nach Punkt 3 gelten die Bestimmungen des 
Vertrages bis~ zum Inkrafttreten eines Sozial
yerskherungsabkommens zwischen der Republik 
österreich und der CSSRauch für die österrei
·chi:>chen Schiedsgerichte der Sozialvel'si.cherung. 
Den SChiedsgerichten wird hiedurch ermögli.cht, 
auf Gru'nd der Bestimmungen ,der Al'oikel 8 ff. des 
Vertrages an die tsche.choslowakischen Gerichte 
und Verwaltungsbehörden wegen Gewährung der 
Rechtshilfe im We'ge der heiderseitigen Justi~
ministerien heranzutreten. Dieser Vorgangsweise 
wird insbesondere in Schiedsgerichtsverfahren 
bezüglich Leistungsgewährung nach Teil 111 des 
Zweiten Abkommens zwischen der Republik 
Österreich und der Bundesrepublik Deutschlancl 
über Sozialversicherung vom 11. Juli 1953, BGBl. 
Nr. 250/1954, beziehungswei-se nach dem Aus
landsrenten-übernahmegesetz, BGBl. Nr. 290/ 
1961, in der Fassung des BGBl. Nr. 114/1962, 
Bedeutung zukommen, da in derartigen Ver
fahren clie Kläger sehr häufig keine Na·chweise 
über die auf dem Gebiete der CSSR erworbenen 
Versicherungszeiten beziehungsweise zurückge
legten Beschäftigungszeitenbesitzen und iJhnen 
auch clie Be~chaffung derartiger N achwe,ise von 
tschechoslowakischen Stellen in vielen Fällen 
nicht mögli,ch ist. 

Zu 4.: 

Hier wird klargestellt, daß das Inkr.afttret~n 
dieses Verllra;ges die ,bestehenden Regelungen in 
bürgerlichen Rechtssachen und -in St-rafsachen auf 
Gebieten, auf die sich dieser Vertrag nicht be
zieht (Erbsch.afts-, Vormunds·chafts- und Pflcg
s.chaftssachen sowie Strafs.a.chen) nicht berühJ.1t. 
Insoweit bleibt also die Mitteilung im JABl. 1948, 
Seite 7, und die übereinstimmende MitJteilung 
Nr. 12 im Verordnungsblatt des tsche:choslowaki
schen Justizministeriums 1948 vorläufig weiter
hin aufrecht. 
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